
 

 
 
 
 
 

Gutachterliche Stellungnahme 
 

über die Werthaltigkeit von Forderungen für 

Zwecke einer Sachkapitalerhöhung 
 
 
 

der Softline AG, 

Leipzig 
  



 

Werthaltigkeitsbescheinigung 

betreffend die 

Softline AG, Leipzig 

 

I. Mit gerichtlichem Beschluss vom 28. Oktober 2016 wurden wir vom Amtsgericht Leipzig 

auf Antrag des Vorstands gemäß §§ 183 Abs. 3, 33 AktG zum Sacheinlagenprüfer 

bestellt. 

 Die Softline AG mit Sitz in Leipzig (nachfolgend auch Gesellschaft genannt), eingetragen 

in das Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig unter HRB Nr. 26381 hat ein 

Grundkapital in Höhe von EUR 10.298.084,00. Dieses ist eingeteilt in 10.298.084 

Stückaktien.  

II. In einer voraussichtlich im Dezember 2016 stattfindenden außerordentlichen 

Hauptversammlung der Softline AG mit Sitz in Leipzig soll unter anderem eine 

Kapitalerhöhung des Grundkapitals von EUR 726.185,00 durch Ausgabe von 726.185 

neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem jeweiligen Betrag von 

EUR 1,00 gegen Sacheinlagen beschlossen werden. 

 Der zu verabschiedende Kapitalerhöhungsbeschluss beinhaltet zu den Sacheinlagen 

unter anderem folgende Festsetzungen: 

1. Die Aktionärin S. K. Management- und Beteiligungs GmbH (nachfolgend auch 

„SKMB“), Baden-Baden, bezieht 662.925 neue, auf den Inhaber lautende 

Stückaktien gegen Leistung einer Sacheinlage. Die Sacheinlage besteht in dem 

Anspruch auf Rückzahlung des der Gesellschaft gewährten Darlehens inklusive 

nicht gezahlter Zinsen bis zum 30. September 2016 im Betrag von EUR 

2.640.336,65, gemäß Darlehensvertrag vom 19. September 2012, zuletzt geändert 

durch Änderungsvereinbarung vom 1. April 2016. Darüber hinaus umfasst die 

Sacheinlage den Anspruch auf Rückzahlung eines ursprünglich an die Prometheus 

GmbH ausgereichten Darlehens gemäß Darlehensvertrag vom 15. März 2012, 

welches mit Abtretungsvereinbarung vom 31. Oktober 2016 an die Softline AG 

abgetreten worden ist. Zum Zeitpunkt der Abtretung beträgt das Darlehen inklusive 

Zinsen EUR 674.289,68. Die SKMB wird den Darlehensrückzahlungsanspruch von 

insgesamt EUR 3.314.626,33 an die Gesellschaft abtreten. Der nicht abgetretene 

Teil wird nach Durchführung der Kapitalerhöhung an die Gesellschafterin 

ausbezahlt. 



 

2. Die Dr. Löschke & Partner GmbH (nachfolgend auch „Löschke GmbH“), Leipzig, 

bezieht 63.260 neue, auf denen Inhaber lautende Stückaktien gegen Leistung einer 

Sacheinlage. Die Sacheinlage besteht in dem Anspruch auf Rückzahlung eines 

ursprünglich von Frau Petra Löschke an die Softline AG gewährten Darlehens, 

gemäß Darlehensvereinbarung vom 5. August 2013, welches mit 

Abtretungserklärung vom 21. Oktober 2016 an die Löschke GmbH abgetreten 

worden ist. Zum Zeitpunkt der Abtretung beträgt das Darlehen inklusive Zinsen 

EUR 244.303,98. Darüber hinaus umfasst die Sacheinlage Forderungen aus in 

Rechnung gestellten Beratungshonoraren für die Geschäftsjahre 2011 bis 2016 in 

Höhe von EUR 72.000,00. Die Löschke GmbH wird den 

Darlehensrückzahlungsanspruch von insgesamt EUR 316.303,98 an die 

Gesellschaft abtreten. Der nicht abgetretene Teil wird nach Durchführung der 

Kapitalerhöhung an die Gesellschafterin ausbezahlt. 

 Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Zur Zeichnung und 

Übernahme der neuen Aktien werden ausschließlich SKMB und Löschke GmbH 

zugelassen. 

 Die Einbringungen und Abtretungen erfolgen nach Maßgabe zwischen der Gesellschaft 

und der SKMB sowie der Löschke GmbH abzuschließenden Einbringungs- und 

Abtretungsverträge. 

III. Die Werthaltigkeit der einzubringenden und abzutretenden Forderungen zum 

31. Oktober 2016 haben wir wie folgt geprüft: 

1.  Den nach deutschen handelsrechtlichen Grundsätzen aufgestellten 

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 und den Lagebericht für das 

Geschäftsjahr 2015 haben wir geprüft und mit dem uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk vom 6. Mai 2016 versehen. Der Jahresabschluss weist zu 

diesem Zeitpunkt ein Eigenkapital (d.h. Vermögensgegenstände sowie 

Rechnungsabgrenzungsposten abzüglich Rückstellungen und Verbindlichkeiten) in 

Höhe von EUR 6.558.566,79 aus, bei einem Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 

2015 in Höhe von EUR 1.019.592,15. Die liquiden Mittel der Gesellschaft betragen 

zu diesem Zeitpunkt EUR 689,67. 

2. Die Werthaltigkeit eines Darlehensrückzahlungsanspruchs hängt von der Fähigkeit 

des Schuldners ab, ausreichend liquide Mittel zu erwirtschaften, um die 

Kapitaldienstfähigkeit bei Fälligkeit sicherzustellen. Die Kapitaldienstfähigkeit richtet 

sich nach den künftigen Erträgen, die die Gesellschaft erwirtschaften kann. Bei der 



 

Gesellschaft hängen diese von der Ertragskraft der Tochtergesellschaften ab, da die 

Gesellschaft als reine Finanz- und Management Holding selbst kein positives 

operatives Ergebnis erzielen kann. Die Gesellschaft benötigt immer die positiven 

Ergebnisse der Tochtergesellschaften, um die eigene Kapitaldienstfähigkeit 

sicherzustellen. 

Die für die Geschäftsjahre 2016 bis 2027 vorgelegte Planung für die Gesellschaft 

sieht insgesamt ein operatives Planergebnis vor Ausschüttungen und Ertragsteuern 

in Höhe von TEUR -4.029 vor. Hierin sind vor allem Kosten für die Strategie und die 

Weiterentwicklung der Gruppe enthalten. Es wird davon ausgegangen, dass selbst 

unter Berücksichtigung der Ausschüttungen der Tochtergesellschaften für die Jahre 

2016 bis 2027 keine Ertragssteuerzahlungen anfallen werden, da steuerliche 

Verlustvorträge bestehen.  

Planmäßig wird die Gesellschaft liquide Mittel aus Darlehenstilgungen und 

Ausschüttungen der Tochtergesellschaften bis 30. September 2027 in Höhe von 

TEUR 11.650 erwirtschaften können. Hierbei handelt es sich um einen kalkulierten 

Wert. Darüber hinaus verfügen die Tochtergesellschaften über ausreichend freie 

Liquidität, die die eigene Liquidität sowie die Liquidität der Gesellschaft 

sicherstellen. Die geplanten liquiden Mittel stehen der Gesellschaft insbesondere für 

Darlehensrückführungen zur Verfügung. 

Weitere positive Liquiditätsauswirkungen, die nicht aus dem operativen Prozess 

stammen (z. B. Kapitalerhöhung aus Bareinlagen), werden in diese Betrachtung 

nicht einbezogen. 

Die Darlehen, inklusive der mit Rangrücktritt versehenen Darlehen von 

EUR 2.875.000,00, die bislang aufgelaufenen Zinsen von EUR 683.930,31 sowie 

die zukünftig bis zur 1. Tilgung noch auflaufenden Zinsen, werden in 32 gleichen 

Raten ab dem 1. Oktober 2018 vierteljährlich zum Ende eines Quartals, letztmals 

zum 30. September 2027, zurückgeführt. Die für diese Darlehenstilgungen benötigte 

Liquidität kann aus Darlehenstilgungen und Ausschüttungen der 

Tochtergesellschaften ab dem Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftet werden. 

  



 

3. Die uns von der Gesellschaft vorgelegten Ist-Ergebnisse zum 31. August 2016 

zeigen zu diesem Zeitpunkt ein Ergebnis vor Ertragsteuern von TEUR -189, das mit 

TEUR 73 über dem Planergebnis liegt. Die verfügbaren liquiden Mittel der 

Gesellschaft betragen zum 31. August 2016 EUR 2.414,07. Unter Berücksichtigung 

dieser Erkenntnisse haben wir fortlaufend die Liquidität der Gesellschaft zum 

30. September und zum 31. Oktober 2016 überprüft. Zum 31. Oktober 2016 beträgt 

die verfügbare Liquidität der Gesellschaft EUR 1.425,32. 

 Nach Überprüfung der durch die Gesellschaft vorgelegten Unterlagen bescheinigen wir 

die volle Werthaltigkeit der einzubringenden und abzutretenden Forderungen in Höhe 

von EUR 3.630.930,00 da gemäß der vorgelegten Planung 2016 bis 2027 erwartet 

werden kann, dass die Gesellschaft in der Lage sein wird, die vereinbarten Tilgungen 

aus bis dahin erwirtschafteter Liquidität zu bestreiten. (Siehe Punkt 2. unserer 

Bescheinigung). 

 
Frankfurt am Main, den 8. November 2016 
 
 
Baker Tilly Roelfs AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
 
 
 
Verena von Tresckow-Bronke  Alexandra Sievers 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin 
 
 
 
 
Anlage: Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002 
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